
Zwischen der Organisatorin/dem Organisator des KonfiCups, N.N., 
nachfolgend Veranstalterin/Veranstalter (V) genannt, und der Pächterin/dem Pächter  
der ........................, Adresse, N.N., nachfolgend Pächterin/Pächter (P) genannt,
werden folgende Vereinbarungen getroffen:

1.	 Für	den	KonfiCup	stellt	P	die	Halle	am	00.00.20.....	für	…..	Euro	zur	Verfügung.	

Das Turnier findet im Zeitraum von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr statt. 
Die Halle steht am xx.yy.zz von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr zur Verfügung.

1.1. Der Preis ist fällig am ................................................. .

V verpflichtet sich, den Preis fristgerecht auf das Konto von P zu überweisen. 

1.2. P verpflichtet sich, die Halle mit ihren Spielfeldern nebst sämtlichen sich anschließenden Räumen 
wie Sportsbar, sanitäre Anlagen etc. im funktionierenden ordnungsgemäßen Zustand zur Verfü-
gung zu stellen. 

2.	 P	und	V	sorgen	für	Essen	und	Getränke	und	berücksichtigen	die	begrenzten	finanziellen		
Möglichkeiten	der	Jugendlichen.

3.	 P	und	V	tragen	dafür	Sorge,	dass	das	Angebot	den	Kriterien	von	fairem	und	ökologisch-		
nachhaltigem	Handel	entspricht.

4.	 Für	die	Einhaltung	der	EU	–	Hygiene	-	Richtlinien	ist	P	verantwortlich.

5.	 Verpflegung

5.1. Neben der aktuellen Speisekarte des der Soccer-Arena angeschlossenen Restaurants wird  
(mit Preisliste) angeboten:

• belegte Brötchen ab 9.00 Uhr für ankommende Mannschaften, Zuschauerinnen und Zuschauer,
 auch vegetarisch (wird von P besorgt, bezahlt von V), das Angebot besteht bis kurz vor  
 Veranstaltungsbeginn

• Milch, Müsli (wird von V besorgt)

• Gemüse und Obst als Fingerfood aus lokalem biologischen Anbau 
 (wird von den Organisatorinnen/Organisatoren des Kirchenkreises besorgt)

• Gulaschsuppe 

• Minestrone auf Gemüsebrühebasis 

• Angebot vom Grill: 
 - Würstchen
 - Schnitzel/Pute/Hähnchen
 - Maiskolben, alternativ anderes Gemüse 

• Krautsalat, gemischter Salat

• Eine-Welt-Stand (V)

• Kaffee aus Fair Trade (V)

• V/P besorgen Kaffeemaschinen

• Catering: übernimmt Personal von P

Beispiel für vertragliche Regelungen



5.2 Getränke
besorgt P: Pro Turniermannschaft stellt V 15 l Wasser in PET-Flaschen zur Verfügung.

6.	 Bezahlung	Catering	wird	über	Bon-Verkauf	geregelt
Preisgestaltung: Einigung von V und P nach Angabe der TN-Zahlen und Kalkulation durch P 

7.	 Sanitäres/Gesundheit/Vorsorge

• Den Sanitätsdienst übernimmt … . Kosten fallen keine an, 
 bzw. werden übernommen von … (geregelt und mitgeteilt durch N.N.).

• Wegen der begrenzten WC-Anlagen werden zusätzliche Toiletten aufgestellt 
 (geregelt und mitgeteilt durch N.N.).

• Sämtliche sanitären Anlagen werden stündlich gereinigt durch Personal P.

• V sorgt für eine Relax- und Behandlungszone mit Masseurinnen/ 
 Masseuren und Physiotherapeutinnen/-therapeuten.

8.	 Organisation

• Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände gilt  
 Alkohol- und Rauchverbot.

• Schnittstelle zwischen P und V sind für P: N.N. 
 und für V: N.N.

• Für Publikum und Mannschaften stehen  
 ausreichend Biertischgarnituren und Stehtische  
 zur Verfügung (geregelt und mitgeteilt durch N.N.).


